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Das bäuerliche Leben im Mittelalter wurde durch die gemeinschaftliche Bewirtschaftung der Feldmark gekennzeichnet. Bei der Entstehung Dassendorfs im ausgehenden 13. Jahrhundert legten die Siedler das Dorf sowie die Ackerflächen an. 
Das Dorf entstand um den Anger, der den Mittelpunkt des dörflichen Lebens bildete. Die ersten Häuser – primitive Formen des niederdeutschen Hallenhauses, das unsere Dörfern bis weit ins 19. Jahrhundert hinein prägte – gruppierten sich um den Anger mit dem Giebel und „grot Dör“ nach vorne. 
Auch heute ist der Anger gut erkennbar – ihr ihrer Mitte steht die „Alte Schule“ von 1870. Nutzbar gemacht wurden genügend Ländereien, um einen bäuerlichen Haushalt zu unterhalten. Die ganze Gegend war mit Wald bedeckt. 
Dieser „Ur-Sachsenwald“ erstreckte sich auf ein Gebiet, das sich bis zur Elbe und Geesthacht erstreckte. Man darf ihn jedoch nicht mit heutigen Wäldern vergleichen. Er war licht, hatte Blößen und ausgedehnte Heideflächen. 
Die ersten Siedler mussten den Wald roden, und das war keine leichte Arbeit. Die größeren Bäume nutzte man zum Hausbau, die kleineren für Feuerholz. Die Stubben bleiben stehen, ihr Ausroden hätte zu viel Kraft erfordert. Dann riss man mit einem einfachen Hakenpflug den Boden auf und säte „Waldkorn“ hinein. 
Ein „modernerer“ Wendepflug hätte sich dafür nicht geeignet, er wäre an den Baumwurzeln gescheitert. Man musste warten, bis Stubben und Wurzeln vermodert waren, erst dann kam der Wendepflug zum Einsatz, der eine verbesserte Bewirtschaftung der Feldmark ermöglichte. 
Zur Zeit des „Dritten Reiches“, als Rassentheorien eine schlimme Rolle spielten, behauptete man, dass die slawischen Stämme nur Hakenpflüge kannten, Die germanischen Stämme dagegen hatten schon den Wendepflug. Heute weiß man: beide hatten beides. Es hing von der Art der Feldarbeit ab. 

Neben den Ackerflächen – die Ältesten lagen wohl direkt südlich des Dorfes – wurden die Hauskoppeln sowie Weiden, Wiesen und Weichholzflächen nutzbar gemacht. Eine solche „Nutzeinheit“ nannte sich „eine Hufe“. So entstand der Begriff „Hufe“ als Maß- und Steuereinheit sowie als Bezeichnung für den Stellenbesitzer, den „Hufner“. In der Anfangszeit umfasste im Lauenburgischen eine Hufe ca. zwölf bis 13 Hektar Ackerland sowie die Hauskoppel und die entsprechenden Nutzungsansprüche an Wald, Wiese und Weideland.

Die Ackerflächen umfassten in der Siedlungszeit ca. 26% der Gesamtfeldmark; im 18. Jahrhundert ist es durch die fortschreitenden Zurodungen und Veränderungen auf über das Doppelte angewachsen.  Bei der Verkoppelung im 18. Jahrhundert ging man im Amt Schwarzenbek von einer Hufengröße von ca. 60 Hektar aus. 

Die bäuerliche Gemeinde des Mittelalters bildete eine Wirtschafts- und Lebensgemeinschaft. Die Dorfgemeinschaft regelte gemeindliche Bereiche wie Viehhütung, Wald- und Weidennutzung, aber auch Fürsorgemaßnahmen, Kirchgang usw. selbst. 
Das Leben des Einzelnen spielte sich in dieser Gemeinschaft ab. An deren Spitze standen die Stellenbesitzer (d.h. die Einwohner, die ein Teilhabe am Bauerngut besaßen). Die unterschiedlichen Bezeichnungen für die Bauern – Hufner, Kätner und Anbauer – sind auf ihre historische Entstehung zurückzuführen und belegen unterschiedliche Siedlungsschichten. 
Die weiteren Einwohner der Gemeinde – Ehefrauen der Stellenbesitzer, ihre Kinder, Altenteiler, Anlieger, Häuslinge, Hirten, das Gesinde und Tagelöhner – gehörten im engeren Sinne nicht zur Dorfgemeinschaft: Sie besaßen keine selbständigen „Freiheiten und Privilegien“ an dem Bauerngut. Vielmehr wurden sie jeweils dem Hausherrn und dem von ihm geführten Haushalt unterstellt, der ihnen Schutz anbot. 
Die Verflechtung „Schutz und Dienst“ ergab eine der bäuerliche Gemeinde durchziehende Eigenschaft der Treuebeziehung, in der die Gemeinde als ganze zu der Herrschaft stand. Vorsteher des Dorfes war der Bauernvogt, dessen Stelle im Amt Schwarzenbek erblich und an einen Hof gebunden war. Die Hofstelle in Dassendorf befand sich südlich des Angers (die spätere Stelle Maars). 

Die Aufgaben des Bauernvogtes lassen sich folgendermaßen zusammenfassen: Die Wahrnehmung der Aufgaben der Dorfpolizei (d.h. dem Amt Vorkommnisse im Dorf anzuzeigen), die Bekanntmachung und Ausführung herrschaftlicher Anordnungen sowie die Führung und Vertretung gemeinschaftlicher Dorfangelegenheiten. Eine Dorfversammlung als feste Einrichtung der Dorfgemeinschaft ist anhand er Aktelage nicht auszumachen. Sie konstituierte sich vermutlich – einberufen vom Bauernvogt – nur im Bedarfsfall. Als Gegenleistung für seinen Dienst wurde der Bauernvogt von gewissen Abgaben an die Herrschaft befreit sowie mit der Schankgerechtigkeit im Dorfe privilegiert. Ihm standen auch Dienstländereien zur Verfügung. 

Überliefert sind in Dassendorf Namen für die einzelnen bäuerlichen Stellen wie Kiehnsbur, Heimesbur, Marresbur, Ullerichsbur, Kauersbur, Petersbur, Balzarbur, Dubbersburs, Jakobsbur, Hökersbur, Götensbur, Henkesbur, Wulfsbur oder auch Bomesbur, der sich auf dem Weg zum „Bom“, zum Schlagbaum am Sachsenwald befand. 
Die Bauernvogtstelle blieb stets ohne besondere Namen. Diese Sitte der Hofnamen findet man noch in Talkau, Breitenfelde, Elmenhorst und etliche anderen Dörfern in einem scharf umgrenzten Raum. Die Höfenamen gehen auf Besitzer zurück, die nicht in der Gründungszeit des Dorfes, sondern erst im 16. und 17. Jahrhundert gelebt haben. Der Name Marresbur geht zum Beispiel auf Marcus Grothe zurück, der den Hof der Familie Lüdemann 1513 übernahm. Der Corts- oder Kauersbur taucht 1600 zum ersten Male auf. 1513 bewirtschaftete ein Jürgen Havemeister den Hof. 
Um 1800 lebten in Dassendorf neben dem Bauernvogt acht Hufner, ein Dreiviertelhufner, drei Halbhufner, zwei Kätner und die Hirten. 

Das Ackerland bestand aus den verschiedenen Gewannen, auch „Kämpe“ genannt. Sie wurden aufgegliedert in die mehr oder weniger schmalen Streifen der verschiedenen Besitzer, die sogenannten „Stücke“. So findet man im Norden des Dorfes auf alten Flurkarten Namen wie „Steinberg“, „Wisch-Stücken“, „Piper Camp“ und „Langen Stücken“. 

Wie wurde die Feldflur bewirtschaftet? Die ersten Felder bestanden aus rechteckigen Blöcken. Mit dem zunehmenden Einsatz des Wendepflugs erwiesen diese Feldform als unproduktiv. Es gab Schwierigkeiten mit den Pferden, man musste zu oft umwenden; die Pferde mussten wenden, umdrehen, etwas rückwärts gehen. Der Pflug musste richtig in die neue Richtung gesetzt werden. All das gab Unterbrechungen, viel Geschrei und störrische Pferde. So kam man auf die Idee, die Felder ganz lang und dafür weniger breit zu machen. Dies kann man deutlich bei den Dassendorfer Flurstücken „Langen Stücken“ (23,34 m Breite, 1.380 m Länge) und „Sumper Lande“ (29.26 Breite, 960m Länge) im Norden des Dorfes.  Jeder Bauer bekam auf einem Flurstück einen etwa drei bis vier Ruten breiten Streifen (ca. 15 Meter). Die Länge betrag bis zu etlichen hundert Metern. Die Bauern begannen mit dem Pflügen in der Mitte, die letzte Furche bildeten die Grenze zum Nachbarn. Durch diese Pflugtechnik entstanden die „Hochäcker“. Am besten erkennen wir die Reste dieser Landschaftsform an den Waldrändern bei Kröppelshagen.

Von den wenigen Sonderformen abgesehen, geschah die Bestellung der Felder, in denen die Ackerstreifen der Bauern im Gemenge lagen und nur über diejenigen der Nachbarn zu erreichen waren, nach gemeinsamen Plan und Beschluss der Dorfgenossen. Diese Regelung nannte man in späteren Zeiten „Flurzwang“. 
Es galt eine geregelte „Feld-Gras-Wirtschaft“. Nach bestimmten Turnus wechselten darin Ackerfrüchte und Weidejahren etwa zu gleichen Teilen. Zur Durchführung des Fruchtwechsels wurde das ganze Ackerland in entsprechend viele Teile, die „Schläge“, eingeteilt, die mit den Gewannen nicht überein zustimmen brauchten. Auf der Geest war fast überall die siebenschlägige Feldwirtschaft üblich, in den Ämtern Ratzeburg und Steinhorst dagegen der neunschlägige Turnus. 
Der Grund lag darin, dass die schlechteren Böden im Süden nicht mehr als drei Saaten nacheinander zu tragen vermochten. Vom Boden abhängig waren auch die Anbaufrüchte. Der üblichste siebenschlägige Fruchtwechsel auf dem leichten Boden war folgender: Roggen, Roggen, Hafer, Weide, Weide, Weide, Brache mit Buchweiseneinsaat. 
Die Kornerträge waren sehr niedrig, sie machten gewöhnlich das Zwei- bis Fünffache der Aussaat aus, im Durchschnitt kann man das Dreifache rechnen. In schlechten Jahren wurde nicht einmal die Aussaat wiedergewonnen. 
Über die Jahrhundert verlor der Boden an Qualität – wegen ungenügender Düngung. Hierin lag die große, bei der Wirtschaftsweise der alten Zeit unlösbare Schwierigkeit. Der Engpass der unzureichenden Düngung war durch den Mangel an Futter bedingt. Dieser „Teufelskreis des Mangels“ vermochte die bäuerliche Gemeinde nicht aufzubrechen. Erst die Verkoppelung des 18. Jahrhunderts ebnete den Weg für neue Entwicklungsmöglichkeiten. 

Eine „Abmeierung“ in Dassendorf

Das Sprichwort, „jemanden abmeiern“, bedeutet nichts gutes für den Betroffenen: Er wird regelrecht links liegen gelassen. Das Sprichwort hat seinen Ursprung in der bäuerlichen Vergangenheit. Meier heißt Bauer. Das Meierrecht regelte die Beziehung zwischen den Bauern und der Herrschaft. Sollte ein Stellenbesitzer, also ein Bauer, seinen Hof nicht ordnungsgemäß bewirtschaften, konnte er abgesetzt, also „abgemeiert“ werden. Ein Beispiel hierfür finden wir zu Beginn des 19. Jahrhunderts in Dassendorf.

Der Dassendorfer Bauernvogt Franz Heinrich Uhrbrook reichte beim Amt in Schwarzenbek eine Beschwerde über den Ullerichsbur, Hans Joachim Burmester,  im März 1802 ein. Der Bauernvogt führt aus, dass Burmester „aus Geiz sein Gehöft ganz verfallen lässt, da er die einsturzdrohenden Gebäude nicht repariert, die Ländereien zum Teil far nicht und zum Teil sehr schlecht bestellt, auch keinen Knecht hält“. 
1785 hatte Burmester acht gute Pferde, vier Ochsen, sieben Kühe, Schweine und Schafe sowie einen Knecht, eine Dirn und zwei „Jungens“ übernommen. Nun droht – so der Bauernvogt – den „gänzlichen Verfall“ der Erbe. Nach einem Ortstermin mit dem Amt wurde Burmester eine 14tätige Frist bewilligt, Vorschläge zu machen, wie er das Gehöft künftig bewirtschaften wolle. Auch sollte einen Bürgen genannt werden. Am 24. April erschien Burmester beim Amt und bat „flehentlich“ um eine Jahresfrist zur Instandsetzung. Es wurde ihm bewilligt – offensichtlich jedoch ohne Erfolg. Am Abend vor der Verhandlung im Jahre 1803 „zwecks Abmeierung wegen schlechter Wirtschaft“ starb Burmester. 

